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GZ: StRH 11527/2009 

Stellungnahme betreffend die Projektkontrolle/Prüfung zu 
Graz Neu Ordnen -  

Potenzialerhebungsprojekte und Vorschläge 
gemäß Gemeinderatsstück für Dezember 2009 Graz, .................. 
 BerichterstatterIn: 

 ………………………… 
Ö f f e n t l i c h ! 

Bericht 
an den 

Gemeinderat 

Der Stadtrechnungshof hat gemäß § 6 Abs 1 der Geschäftsordnung für den Stadt-

rechnungshof die Potenzialerhebungsprojekte und Vorschläge gemäß Gemeinderatsstück für 
Dezember 2009 („Graz Neu Ordnen“) einer Prüfung unterzogen und gibt nachfolgende 
Stellungnahme ab: 

(1)  Ziele der Prüfung 

Begleitende Prüfung und Begutachtung mehrerer von Bürgermeister und Vizebürgermeisterin im 
März/April 2009 in Auftrag gegebener Potenzialerhebungsprojekte betreffend eine umfassende 
Verwaltungsreform städtischer Stellen und Unternehmen der Stadt Graz („Graz Neu Ordnen“).  

Gemäß den statutarischen Vorschriften zur Projektkontrolle stehen dabei stets folgende Fragen 
im Vordergrund: 

• Zweckmäßigkeitsprüfung: Besteht für das Projekt ein Bedarf (Erforderlichkeit und 
Umfang)? 

• Sollkosten/Folgekosten: Wie sind die von der/den Fachabteilungen vorgeschlagenen 
Maßnahmen aus der Sicht der Einmalkosten (Sollkosten) und Folgekosten zu beurteilen? 

Ferner haben Mitglieder des Gemeinderates um „begleitende Projektkontrolle der sechs 
Projektaufträge durch den Stadtrechnungshof auf Einhaltung der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit“ ersucht. 

Es liegen somit zwei Prüfanträge vor. Der Stadtrechnungshof hat diese beiden Prüfanträge 
gemeinsam in einem Prüfprojekt behandelt und dem Kontrollausschuss am 2. Dezember 
2009 seinen Bericht vorgelegt. 

(2)  Ergebnisse der Prüfung 

(2.1.)  Zweckmäßigkeitsprüfung 

Der Stadtrechnungshof sieht im Ergebnis der Zweckmäßigkeitsprüfung („Bedarfsprüfung“) den 
Bedarf an Maßnahmen der Verwaltungsreform als gegeben an. 

Einerseits wird dazu im Prüfbericht auf zahlreiche bestehende Doppelstrukturen (insbesondere im 
Bereich IKT, Liegenschaftsverwaltung und Abfall) verwiesen, andererseits auf bereits in früheren 
Stellungnahmen und Prüfungsberichten festgestellte Inkonsistenzen in der Steuerung der 
unternehmerischen Aktivitäten der Stadt Graz.  
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So verfolgt die städtische Finanzverwaltung schon seit einigen Jahren eine konsolidierte 
mittelfristige Finanzstrategie, die aber im Verhältnis zu den Unternehmensbeteiligungen 
nicht konsequent umgesetzt war. Daher wurde in der Vergangenheit oftmals ein Mangel an 
Transparenz festgestellt und wurden vereinzelt auch bereits punktuell Verbesserungs-
maßnahmen in Angriff genommen (Beteiligungscontrolling, Liquiditätsmanagement). 

(2.2.)  Inhaltliche Stellungnahme zu den Vorschlägen 

Im Verlauf der Potenzialerhebungsprojekte wurden Projektaufträge erteilt und Projekt-
gruppen konstituiert, die stets mit Führungskräften und ExpertInnen des Magistrates sowie der 
wichtigsten Unternehmensgruppen der Stadt besetzt wurden.  

Die Projektergebnisse liegen in Form von Berichten vor, die dem Gemeinderat zur Kenntnis 
gebracht werden. Der Stadtrechnungshof hat die Ergebnisse der Projektberichte in seinem 
Bericht zusammen gefasst dargestellt und kommentiert. 

Die von den Projektgruppen bezifferten und benannten Potenziale erscheinen dem 

Stadtrechnungshof nachvollziehbar. Einzelheiten dazu sind in der Stellungnahme des 
Stadtrechnungshofes erläutert. 

Es ergeht auf dieser Grundlage der 

Antrag, 

der Gemeinderat möge den Prüfbericht des Stadtrechnungshofes sowie die Stellungnahme 

des Kontrollausschusses zur Kenntnis nehmen. 

 

Der Vorsitzende des Kontrollausschusses: Der Stadtrechnungshofdirektor: 

GR Mag. Harald Korschelt Dr. Günter Riegler 

Vorberaten in den Kontrollausschusssitzungen am 2. Dezember, sowie am 10. Dezember 2009. 

Die Vorsitzende: 

GR Harald Korschelt 
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Stellungnahme 
gemäß § 67a Abs 5 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 

zur Stellungnahme gem § 6 der GO des Stadtrechnungshofes  
betreffend  

„Graz Neu Ordnen“ 

Potenzialerhebungsprojekte und Vorschläge 

gemäß Gemeinderatsstück für Dezember 2009 

Der Kontrollausschuss hat die Stellungnahme des Stadtrechnungshofes betreffend die oben 
erwähnten Potenzialerhebungsprojekte in seinen Sitzungen am 2. Dezember und am 
10. Dezember 2009 eingehend beraten. Gemäß § 67a Abs. 5 des Statutes wird zum 

vorliegenden Prüfbericht folgende 

Stellungnahme 

abgegeben: 

Der Kontrollausschuss hat den vom Stadtrechnungshof vorgelegten Bericht und die darin 
enthaltenen Feststellungen ausführlich diskutiert. Sämtliche Berichtsteile wurden vom 
Kontrollausschuss zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Vorsitzende des Kontrollausschusses: 
 
 
 
GR Harald Korschelt 


